
nur noch bei Taubheit, Blindheit und 
Stummheit oder bei einer sonstigen 
S,p r e c h  Verhinderung des Testie
renden beibehalten (§ 6  TestG).. Da
gegen wurde bei einer S c h r e i b 
unfähigkeit, die Zuziehung nur eiries 
Zeugen als ausreichend erachtet. In 
allen anderen Fällen wirkt der Notar 
allein bei der Testamentserrichtung 
mit. Durch diese Regelung sollen die 
Fälle, in denen ein Testament aus 
formalen Gründen als nichtig ange
sehen werden muß, so weit einge
schränkt werden, als das mit der Be
deutung einer solchen Urkunde zu 
vereinbaren ist.
Das Bestreben, dem letzten Willen 
des Testierenden weitestgehend Gel
tung zu verschaffen und seine 
Durchsetzung nicht durch verzicht
bare Formerfordemisse in Frage zu 
stellen, entspricht den Grund
sätzen der sozialistischen Gesetzlich
keit, In der Regel werden bei Testa

menten Formverstöße erst nach dem 
Tode des Erblassers festgestellt. Es 
gibt dann keine Möglichkeit mehr, 
diese Verstöße noch zu beseitigen. 
Deshalb verlangt die Errichtung 
eines Testaments vom mitwirkenden 
Notar besondere Sorgfalt und die 
genaue Kenntnis und Beachtung so
wohl der allgemeinen als auch der 
speziellen Vorschriften.
Von. dieser Forderung kann auch 
wegen scheinbarer Zweckmäßigkeits
erwägungen, die mit dem Gesetz Un
vereinbar sind, nicht abgegangen 
werden. Das gilt z. B. für die Über
legung, der Hinweis des Obersten 
Gerichts in dem eingangs erwähnten 
Urteil, die Mitarbeiter eines Staat
lichen Notariats sollten gemäß § 10 
Ziff. 6  TestG möglichst nicht an der 
Errichtung eines Testaments mitwir- 
ken, berücksichtige nicht, daß es auch 
Einmann-Notariate gebe. Abgesehen 
davon, daß es sich hier um eine Soll

vorschrift handelt und die Weisungs
befugnis des Notars in jedem Staat
lichen Notariat die gleiche ist, be
steht auch für kleine Notariate kein 
Grund, diese Bestimmung einfach zu 
negieren. In der Regel kann recht
zeitig darauf hingewirkt werden, 
daß Zeugen mitgebracht werden. Es 
bieten sich aber auch andere Mög
lichkeiten an, wenn der Notar be
strebt ist, seine Aufgaben mit der 
gebotenen Sorgfalt zu erfüllen.
Auch soweit die Forderung des Ur
teils, der Notar solle die Testaments
niederschrift persönlich dem Erblas
ser vorlesen und dies nicht einem 
Zeugen überlassen, als zu streng be
zeichnet wird, zeigt das, wie notwen
dig es war, solchen allein von Zweck
mäßigkeitserwägungen bestimmten 
Auffassungen entgegenzutreten.

INGRID TAUCHNITZ,
Richter am Obersten Gericht

dtaehtsprcckuHCf
Strafrecht
§§ 22 Abs. 2 Ziff. 2, 81, 158, 159, 165, 234 StGB.
1. Gesetz im Sinne des § 81 StGB ist der einzelne Tat
bestand. Nur wenn alle Voraussetzungen eines Tatbe
stands vorliegen, kann aus den Gründen des § 81 Abs. 3 
StGB an Stelle des alten ein Tatbestand des neuen 
StGB angewendet werden.
2. § 165 StGB mildert gegenüber § 266 StGB (alt) infolge 
seiner einengenden tatbestandsmäßigen Voraussetzun
gen — Vertrauensstellung, bedeutender wirtschaftlicher 
Schaden oder erheblicher persönlicher Vorteil — die 
strafrechtliche Verantwortlichkeit und gilt daher auch 
für Handlungen vor dem 1. Juli 1968, wenn der Tatbe
stand des § 266 (alt) erfüllt ist. Es müssen dann die wei
teren Merkmale des § 165 StGB geprüft werden.
3. § 234 Abs. 1 StGB (Hehlerei) ist gegenüber § 259 StGB
(alt) das mildere Gesetz, weil die Strafobergrenze nied
riger ist. ' ,
4. Der Sicherungsstempel der Bankinstitute dient dem 
Belegprüfungsverfahren. Mit seinem Aufdruck auf Zah
lungsausgänge wird keine Vermögensverfügung für das 
Bankinstitut im Sinne des § 165 StGB oder des § 266 
StGB (alt) getroffen. Dem mit der Führung eines Si
cherungsstempels bei einem Bankinstitut Beauftragten 
ist keine Verfügungs- oder Entscheidungsbefugnis i. S. 
dieser Bestimmungen übertragen; er gehört demnach 
auch nicht zu dem Personenkreis, der Täter nach diesen 
Bestimmungen sein kann.
5. Der Betrugstatbestand (§ 159 StGB) setzt hinsichtlich 
Betrieben und Institutionen voraus, daß ein Verfügungs
berechtigter getäuscht worden ist. Mitarbeiter der Buch
haltung solcher Einrichtungen sowie Mitarbeiter in un
tergeordneter Tätigkeit (hier: Bankangestellte) sind 
nicht verfügungsberechtigt und können daher nicht im 
Sinne des Betrugstatbestandes getäuscht werden.
6. Der erste Teil der Wegnahmehandlung bei Diebstahl 
(§ 158 StGB) — Bruch fremden Gewahrsams — muß nicht 
in einem unmittelbaren körperlichen Ansichnehmen be
stehen. Er ist auch dann gegeben, wenn er in Zueig
nungsabsicht mittels einer die Gewahrsamsatlhebung 
auslösenden Handlung bewirkt wird (hier: fingierte 
Überweisung eines Geldbetrags durch Bankangestellte 
auf persönliches Konto zu Lasten der-Bank).
Wer einen in Zueignungsabsicht^H'on einem anderen 
unter Bruch fremden Gewahrsams überwiesenen Geld
betrag bei der Post abholt oder auf sein Spar- oder

Girokonto überweisen läßt, begründet für sich und den 
anderen eigenen Gewahrsam und ist Mittäter (§ 22 
Abs. 2 Ziff. 2 StGB) des Diebstahls, weil dieser erst 
durch ihn vollendet wird.
7. Das Tatbestandsmerkmal „Ansichbringen“ im Sinne 
des §234 StGB (Hehlerei) erfordert die Erlangung der 
tatsächlichen Verfügungs- bzw. Mitverfügungsgewalt 
über eine Sache. Allein das Wissen über die Aufbewah
rung gestohlener Sachen in der gemeinsamen Wohnung 
genügt nicht. Ein Ansichbringen liegt aber vor, wenn 
der Vortäter die Gegenstände (hier: Geld) im Einver
ständnis mit dem Hehler für diesen jederzeit erreichbar 
(hier: in der gemeinsamen Wohnung) zur späteren ge
meinsamen Verwendung auf bewahrt.
OG, Urt. vom 13. September 1968 - 2 Ust 26/68.
Das Stadtgericht hat im wesentlichen folgende Feststel
lungen getroffen:
Die Angeklagte I. arbeitete in der Hauptfiliale einer 
Bank. Ende des Jahres 1967 übertrug man ihr die Füh
rung eines Stempels zur Sicherung der Belege im Post
verrechnungsverkehr. Der Abdruck des Sicherungsstem
pels bestätigte die Ordnungsmäßigkeit der vorzuneh
menden Geldübertragung. Die Angeklagte wurde über 
die Bedeutung des Stempels und dessen Verwahrung be
lehrt. Sie erkannte sehr bald, daß bei eingehenden Über
weisungen auf bestimmte Konten durch den Austausch 
von Belegen und die mißbräuchliche Benutzung des Si
cherungsstempels Geldbeträge für sie selbst zu erlan
gen waren. Darüber beriet sie sich mit den Mitange
klagten, ihrem Bruder K. und dessen Ehefrau S., da 
sie einen Partner als Empfänger des Geldes brauchte. 
Versuchsweise nahm daraufhin die Angeklagte I. am 
1. März 1968 einen Eingangsbeleg über 10 M für ein be
stimmtes Konto aus den von ihr zu bearbeitenden Un
terlagen. Statt dessen fertigte sie eine Zahlungsanwei
sung über diesen Betrag für K., versah sie mit dem Si- 
cherungsstempelabdruck und gab sie in den Postlauf. 
Über Postscheckamt und Postamt wurde der Geldbe
trag durch den Briefträger der Angeklagten S. ausgehän
digt.
Die Angeklagten kamen nunmehr überein, daß die An
geklagte I. größere Gekfeummen anweisen und diese 
geteilt werden sollten.
Am 22. März 1968 und am 19. April 1968 fertigte die An
geklagte I. Zahlungsanweisungen über 8  956,07 M bzw. 
über 35 000 M an K. Dieser holte das Geld auf dem Post
amt ab. Er verwahrte es getrennt von anderem in einem 
Schreibtischfach, wo es auch für seine Ehefrau zugäng
lich war. Seine Schwester erhielt von ihm Teilbeträge 
je nach Wunsch. Danach wurde die Angeklagte S. von 
den Mitangeklagten nicht mehr in deren weitere Pläne
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